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Unser Jüngster
ist der Familie Sonnenschein. Drum ist für

ihn gesorgt auch für Zeiten, da ihm die

Sonne fehlen sollte: Eine Versicherung auf

das Leben des Vaters garantiert ihm das

nötige Ausbildungskapital auf den Tag der

Mündigkeit oder sofort bei vorzeitigem

Hinschied des Versorgers

Wollen Sie nicht gleichermassen Vorsorgen?

élises- ^ütiZstei"

ist cier ^ami!ie Zonnenscliein. Drum ist sür

i!in gesorgt aucln ^ür leiten, cla ilim c!ie

Zollte se>i!en soüte: ^ine Versicherung aus

c!âs Dehen cies Vaters gârsntiert ihm ciss

nötige /Vsh»i!c!unZsI<spit<z! <zul^ c!en Isg cier

Vuncligheit ocler sofort h>ei vorzeitigem

Diinschiecl cies Versorgers

sollen 5 i e nicht gieichermassen Vorsorgen?



Er muss
bereit
sein
wenn Hilfe nötig ist.
Bevor Sie ein Unfall trifft,
müssen Sie einen Rettungsring

bereitlegen : Eine
«Zürich»-Unfall-Police hält Sie
und Ihre Familie wirtschaftlich

über Wasser, solang Ihre

\ Erwerbsunfähigkeit dauert.

ALLGEMEINE UNFALL- UND HAFTPFLICHT-VERSICHERUNGS-A.-G.

Lr muss
ksrsit
sein
venn Hilie nötig ist.
Lever Lie à Dniell triiit,
müssen Lis einen Rettungsring

bereitlegen : Line
«Anrieb»-llninII-Rolies bëlt Lis
nncl Ibrs kemilis virtselmit-
lieb über Messsr, seleng Ibrs

^ Rrvsrbsnniàbigbsit cinnsrt.
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